
 

 

 

Z-33.43-527  1. Oktober 2013 
 

1. Oktober 2018  

HAERING GmbH 
Mühlstraße 2-10 
74199 Untergruppenbach-Unterheinriet  

Wärmedämm-Verbundsysteme mit angedübeltem und angeklebtem Wärmedämmstoff 
"HAERING WDV-System PD" 
"HAERING WDV-System MD"  

Dieser Bescheid ändert, ergänzt und verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung Nr. Z-33.43-527 vom 25. März 2011 
Dieser Bescheid umfasst fünf Seiten und zwei Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet 
werden.   
 

über die Änderung, Ergänzung und 
Verlängerung der Geltungsdauer der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 25. März 2011 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert und ergänzt. 

Abschnitt 2.2.2.1 wird gestrichen 

Abschnitt 2.2.2.2 wird ersetzt durch: 

2.2.2.2  EPS-Platten 

 Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS) in einer Dicke von 40 mm bis 400 mm 
nach 

a. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Nr. Z-33.4-… oder Nr. Z-33.40-…), sofern 
darin die Anwendung in WDVS geregelt ist oder 

 b. DIN EN 13163 mit den Eigenschaften gemäß Bezeichnungsschlüssel nach Norm:  
T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – DS(70,-)2 – DS(N)2 sowie eine Querzugfestigkeit nach 
DIN EN 1607 von mindestens 80 kPa* und einem Schubmodul G nach DIN EN 12090 
von mindestens 1,0 MPa und höchstens 3,0 MPa. 

Abschnitt 2.2.2.3, 2.2.2.4 und 2.2.2.5 wird ersetzt durch: 

2.2.2.3 Mineralwolle-Dämmstoffe 

 Nichtbrennbare Mineralwolle-Platten mit Mineralfasern hauptsächlich ausgerichtet in Platten-
ebene und nichtbrennbare Mineralwolle-Lamellen mit Mineralfasern hauptsächlich ausge-
richtet senkrecht zur Plattenebene jeweils in einer Dicken von 40 mm bis 200 mm nach all-
gemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (Nr. Z-33.4-… oder Nr. Z-33.40-…), sofern darin die 
Anwendung in WDVS geregelt ist. 

Abschnitt 2.2.9 wird ersetzt durch: 

2.2.9 WDVS 

 Die WDVS müssen aus den Produkten nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.8 bestehen sowie im 
Aufbau den Angaben in der Anlage 1 und 2 entsprechen; der Einsatz eines Haftvermittlers 
nach Abschnitt 2.2.5 richtet sich nach den Angaben in Anlage 3. 

 Das WDVS nach Anlage 2.1 mit schwerentflammbaren EPS-Platten mit Dämmstoffdicken 
bis 300 mm und mit einer Dämmstoffrohdichte von maximal 25 kg/m3 muss – außer bei Ver-
wendung des PUR-Klebeschaums nach Abschnitt 2.2.1 – die Anforderungen an die Bau-
stoffklasse B1 nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.1, und mit normalentflammbaren 
EPS-Platten oder mit Dämmstoffdicken über 300 mm an die Baustoffklasse B2 nach 
DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.2,erfüllen. 

 Das WDVS nach Anlage 2.1 mit schwerentflammbaren EPS-Platten mit Dämmstoffdicken 
bis 300 mm und mit einer Dämmstoffrohdichte von maximal 25 kg/m3 muss bei Verwendung 
des PUR-Klebeschaums gemäß Abschnitt 2.2.1 bei der Prüfung im Brandschacht die Anfor-
derungen nach DIN 4102-1, Abs. 6.1.2.2, erfüllen. 

                                                           
*
  Jeder Einzelwert eines Prüfergebnisses muss den hier vorgegebenen Wert einhalten.  

 HINWEIS:  Die Festigkeitsangaben im CE-Kennzeichen europäischer Dämmstoffnormen sind nicht als Nachweis 
für die hier geforderten Einzelwerte ausreichend, da die Norm nur Mittelwerte angibt.   
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 Das WDVS nach Anlage 2.2 muss die Anforderungen an die Baustoffklasse A2 nach 
DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 5.2, erfüllen, wobei der Dämmstoff einen maximalen 
PCS-Wert von 1,1 MJ/kg und eine maximale Rohdichte von 125 kg/m3 aufweisen darf.  

 Das WDVS nach Anlage 2.3 muss die Anforderungen an die Baustoffklasse B1 nach 
DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.1, erfüllen. 

Abschnitt 2.3.3, erster Satz, wird ersetzt durch: 

 Die Verpackung der Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.6, mit Ausnahme der im 
Abschnitt 2.2.2 beschriebenen Wärmedämmstoffe nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung, muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach der Über-
einstimmungszeichen-Verordnung der Länder gekennzeichnet werden. 

Abschnitt 2.3.3,  der 4. und 5. Spiegelstrich wird ersetzt durch: 

- Rohdichte der EPS-Platten1 

- Schubmodul der EPS-Platten1 (nur wenn Schubmodul ≤ 2MPa ist) 

Abschnitt 2.3.3, letzter Satz, wird ersetzt durch: 

Die Kennzeichnung nach der geltenden Fassung der Gefahrstoffverordnung bzw. der 
CLP-Verordnung (EG) 1272/2008 ist zu beachten. 

Im Abschnitt 2.4 gelten die Bestimmungen zu den Dämmplatten nur dann, wenn kein Wärmedämm-
stoff nach einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung mit der Nr. Z-33.4-... oder Nr. Z-33.40-… zur 
Anwendung kommt, in der der zu kennzeichnende bzw. zu überwachende Wert bereits angegeben 
wird. 

Abschnitt 2.4.1.1 wird wie folgt ergänzt: 

Der WDVS-Hersteller hat das Deutsche Institut für Bautechnik darüber in Kenntnis zu setzen, mit 
welchem Hersteller der EPS-Platten eine derartige vertragliche Vereinbarung besteht. 

Abschnitt 3.2.1 wird ersetzt durch: 

3.2.1 Allgemeines 

 Der Nachweis der Standsicherheit der WDVS mit den Eigenschaften der Komponenten nach 
Abschnitt 2.2 ist für den in Abschnitt 1.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
genannten Anwendungsbereich sowie bei Ausführung gemäß Abschnitt 4 für Gebäude, 
beansprucht durch Winddruck we (Windsoglast), im Zulassungsverfahren erbracht worden. 
Bei Verwendung von Dämmplatten, die für die Verwendung in WDVS zugelassen sind 
(s. Abschnitt 2.2.2), gelten die Angaben zu den Befestigungsmitteln in der jeweiligen Dämm-
stoffzulassung. Die Windlasten ergeben sich aus den bauaufsichtlich eingeführten Tech-
nischen Baubestimmungen2. 

 Die zulässige Beanspruchung der Dübel im Verankerungsgrund (Wand) ist der Zulassung 
für die Dübel zu entnehmen. Mögliche Verwendungsbeschränkungen in den Zulassungen 
der Dübel sind zu beachten. 

                                                           
1
  Sofern kein Wärmedämmstoff nach einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Anwendung kommt, in der 

der zu kennzeichnende Wert bereits angegeben wird. 
2
  Siehe: www.dibt.de unter der Rubrik >Geschaeftsfelder< und dort unter >Bauregellisten/Technische 

Baubestimmungen< 
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 Sofern  im WDVS keine Dämmplatten nach einer Dämmstoffzulassung zur Anwendung 
kommen (s. Abschnitt 2.2.2.2) oder in der Dämmstoffzulassung keine Regelungen zu der 
Mindestdübelanzahl enthalten sind, gilt für die Mindestanzahl der erforderlichen Dübel die 
Anlage 5 und für die Anordnung der Dübel der Anhang A der Norm DIN 55699:2005-02; 
alternativ dazu darf für die EPS-Platten die erforderliche Dübelmenge nach Abschnitt 3.2.2 
bestimmt werden. 

Abschnitt 3.2.2, die We-Definition wird ersetzt durch: 

We: Einwirkungen aus Wind nach den bauaufsichtlich eingeführten Technischen Baube-
stimmungen. 

Abschnitt 3.5 Brandschutz wird ersetzt durch: 

3.5 Brandschutz 

 Das Brandverhalten des WDVS nach Anlage 2.1 mit EPS-Platten wird, in Abhängigkeit von 
den zum Einsatz kommenden folgenden Komponenten sowie deren Eigenschaften, einge-
stuft: 

 WDVS 

 Schwerentflammbar normalentflammbar 

E
ig

en
sc

ha
ft

en
 d

er
 

E
P

S
-P

la
tt

en
 a

) 

Rohdichte 
[kg/m3] 

≤ 25 
beliebig  

oder 
nicht bekannt 

Dämmstoffdicke 
[mm] 

≤ 300 b) ≤ 400 

schwerentflammbar ja 
nein 
oder 

nicht bekannt 

P
ut

z-
sy

st
em

 

Dicke  
(Oberputz + Unterputz) 

[mm] 
≥ 4 beliebig 

a) Werden die Eigenschaften der EPS-Platten nicht im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
nachgewiesen, so ist das WDVS normalentflammbar.  

b) Bei Dämmstoffdicken über 100 mm muss die Ausführung des WDVS entsprechend der in Abschnitt 4.6.2 
bestimmten Maßnahmen erfolgen. 

 Das WDVS nach Anlage 2.2 mit Dämmstoffen aus Mineralwolle ist nichtbrennbar. Bei Ver-
wendung des Oberputzes "Silikatputz R+K" ist das WDVS nur bis zu einer maximalen 
Dämmstoffdicke von 130 mm nichtbrennbar. Die Nichtbrennbarkeit des WDVS ist nur nach-
gewiesen, wenn der Dämmstoff eine maximale Rohdichte von 125 kg/m³ und einen maxi-
malen PCS-Wert von 1,1 MJ/kg nicht übersteigt; andernfalls ist das WDVS schwerent-
flammbar. 

 Das WDVS nach Anlage 2.3 mit Dämmplatten aus Mineralwolle ist schwerentflammbar. 

Abschnitt 4.1 wird wie folgt ergänzt: 

Beim Einsatz von Dämmstoffen, die für die Verwendung in WDVS zugelassen sind 
(vgl. Abschnitt 2.2.2), sind die Bestimmungen für die Ausführung in der jeweiligen Dämm-
stoffzulassung zusätzlich zu beachten. 
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4.6.2 Stürze und Laibungen wird wie folgt ergänzt: 

Die Rohdichte der Mineralwolle-Lamellenstreifen (hergestellt aus Steinfasern) in den 
Abschnitten a, b und c soll zwischen 60 kg/m3 und 100 kg/m3 betragen. 

4.6.3 Abschnitt 4.6.3 wird um eine Fußnote ergänzt: 

 Fußnote zu schwerentflammbaren Fugenschaum3 

Anlage 4 und Anlage 8 werden ersetzt durch Anlage 4 a und Anlage 8a. 

 

 

Manfred Klein 
Referatsleiter  

Beglaubigt 

 

                                                           
3
  Es muss ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis des Fugenschaums zwischen massiv mineralischen oder 

metallischen Baustoffen vorliegen. 
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Wärmedämm-Verbundsystem mit angedübeltem und angeklebtem Wärmedämmstoff 
"HAERING WDV-System PD" und "HAERING WDV-System MD"

Werkseigene Produktionskontrolle und Fremdüberwachung 
(Art und Häufigkeit der durchzuführenden Prüfungen) 

 
 

Anlage 4a 

Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle 

Prüfung Prüfnorm bzw. -vorschrift Häufigkeit 

1. Klebemörtel und Unterputze 

1.1 Mineralisch gebundene Produkte:  
a. Schüttdichte 

 
in Anlehnung an DIN EN 459-2:2002-021 
Abschnitt 5.8 2 x je Produktionswoche* 

 b. Korngrößenverteilung DIN EN 1015-1:2007-052 (Trockensiebung)  

 c. Frischmörtelrohdichte DIN EN 1015-6:2007-053 

1.2 Organisch gebundene Produkte:  
a. Trockenextrakt  

 
ETAG 004, Abschnitt C 1.24 2 x je Produktionswoche 

 b. Aschegehalt  ETAG 004, Abschnitt C 1.3 (450°C) 

2. Oberputze 

2.1 Mineralisch gebundene Produkte:  
a. Schüttdichte 

 
in Anlehnung an DIN EN 459-2:2002-02, 
Abschnitt 5.8 

 
1 x je Produktionswoche 

 b. Frischmörtelrohdichte DIN EN 1015-6:2007-05 2 x je Produktionswoche 

2.2 Organisch gebundene Produkte:  
a. Frischmörtelrohdichte 

 
in Anlehnung an DIN EN 1015-6:2007-05 

2 x je Produktionswoche 
 b. Aschegehalt ETAG 004, Abschnitt C 1.3 (450°C) 

3. EPS-Platten6 

a. Rohdichte 

Zuordnung der Prüfungen  
s. Abschnitt 2.2.2 

gemäß Tabelle B1 der Norm 
DIN EN 131635 

b. Zugfestigkeit senkrecht zur 
Plattenebene 

c. Schubmodul**/Scherfestigkeit 
 

 
EPS:  
1 x je Produktionswoche  

* Produktionswoche: 5 Produktionstage, in einem Zeitraum von einem Monat, beginnend mit dem ersten Produktionstag 
** Die werkseigene Produktionskontrolle des Schubmoduls von EPS-Platten darf auch über die Prüfung der Biegefestigkeit nach DIN EN 12089 

erfolgen. Die Korrelation von Biegefestigkeit und Schubmodul ist bei der Erstprüfung zu prüfen und festzulegen und im Rahmen der 
Fremdüberwachung zu überprüfen. 

Umfang der Fremdüberwachung 

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Bauprodukte durchzuführen. Die werkseigene Produktionskontrolle 
ist durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen (Oberputze ausgenommen), mindestens jedoch zweimal 
jährlich. Es sind die o. g. Prüfungen sowie folgende Prüfung durchzuführen:  

Prüfung nach  Prüfnorm Häufigkeit 

1. Brandverhalten des WDVS siehe Abschnitt 2.4.3.1  2 x jährlich 

1 DIN EN 459-2:2002-02 Baukalk - Teil 2: Prüfverfahren 
2 DIN EN 1015-1:2007-05 Prüfverfahren für Mörtel für Mauerwerk – Teil 1: Bestimmung der Korngrößenverteilung (durch Siebanalyse) 

3 DIN EN 1015-6:2007-05 Prüfverfahren für Mörtel für Mauerwerk – Teil 6: Bestimmung der Rohdichte von Frischmörtel) 

4 ETAG 004 Leitlinie für Europäische Technische Zulassung für Außenseitige Wärmedämm-Verbundsysteme mit Putzschichten 

5 DIN EN 13163:2001-05 Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) – Spezifikation 
6 Sofern kein Wärmedämmstoff nach einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Anwendung kommt 
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Wärmedämm-Verbundsystem mit angedübeltem und angeklebtem Wärmedämmstoff 
"HAERING WDV-System PD" und "HAERING WDV-System MD"

Information für den Bauherrn 

 
 

Anlage 8a 

 

Bestätigung der ausführenden Firma: 

 

a) Das Fachpersonal der ausführenden Firma wurde vom Hersteller nach  
Abschnitt 2.4.1.1 über die sachgerechte Ausführung unterrichtet durch: 

 

 

 

b) Die Beurteilung der dauerhaften Verträglichkeit eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem 
Klebemörtel ist erfolgt durch: 
(Name, Anschrift) 

 

 

 

c) Ausführung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-33.43-527 
Ausgeführtes System: 

 

 

 

d) Die Überprüfung der Ebenheit ergab: 
(Angabe der Prüfmethode und des Ergebnisses) 

 

 

 

e) Die Oberfläche der Wand wurde vorbereitet durch: 

 

 

 

f) Die Tragfähigkeit der Dübel in der Wand wurde ermittelt anhand von: 

 

 

 

g) Zulässige Auszugskraft: 

 

 

 

h) Die Eingangskontrolle der Komponenten auf der Baustelle wurde vorgenommen. Die Komponenten 
entsprechen den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. 

 

 

 

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

    Datum/Unterschrift des Verantwortlichen der ausführenden Firma 
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